
 
E r s t e S a t z u n g 

 
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Ortsgemeinde Herxheim 
 
 

Der Ortsgemeinderat Herxheim hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung 
(GemO) die folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Herxheim 
beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
 

Die Hauptsatzung der Ortsgemeinde Herxheim vom 27.08.2024, öffentlich bekannt gemacht 
im Mitteilungsblatt – Amtsblatt – der Verbandsgemeinde Herxheim Nr. 36/2024 vom 
06.09.2024, wird wie folgt geändert:  
 
In § 12 Abs. 3 wird die Angabe „30 %“ durch die Angabe „40 %“ ersetzt.  
 
 

Artikel 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Herxheim, den 31.10.2024 
 
gez. 
Sven Koch 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund 
der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an als gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
Herxheim, den 31.10.2024 
 
gez. 
Sven Koch 
Ortsbürgermeister 



 

 

Nachweis über das ordnungsgemäße Zustandekommen der Satzung 
 

 

I. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Herxheim am 
31.10.2024 mit folgender Mehrheit beschlossen 
 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder   29 
Anwesende Ratsmitglieder    27 
Für die Satzung haben gestimmt   22 
Gegenstimmen       5 
 

Anmerkung:  

Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruhte gemäß § 36 Abs. 3 Nr. 5 GemO. 

 
 
II. Diese Satzung wurde am 31.10.2024 durch Ortsbürgermeister Sven Koch ausgefertigt. 
 
III. Diese Satzung wurde im Mitteilungsblatt – Amtsblatt – Nr. 45 /2024 der Verbandsgemeinde 
Herxheim am 08.11.2024 öffentlich bekanntgemacht. 
 
IV. Bei der Bekanntmachung der Satzung wurde darauf hingewiesen, dass Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, 
wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht werden (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO). 
 
 
 
Herxheim, 11.11.2024 
 
 
gez. 
Christian Sommer 
Bürgermeister 
 


